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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Sommerbeginn fällt für die deutschen Steuerzahler nicht be-
sonders rosig aus: Die Bundesländer verhindern geplante Steuerer-
leichterungen, der Bundesfinanzhof streicht die Anlaufhemmung 
bei der Antragsveranlagung von Arbeitnehmern, das Bundesverfas-
sungsgericht zeigt sich nicht von seiner familienfreundlichen Seite, 
und die Software der Finanzverwaltung rundet zu Ungunsten der 
Steuerzahler. Die einzige rundweg positive Nachricht in diesem 
Monat ist, dass der Bundesfinanzhof jetzt Prozesskosten zum Ab-
zug als außergewöhnliche Belastung zulässt. Hier ist der Überblick 
über die Themen dieses Monats: 
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 Jul Aug Sep 

Umsatzsteuer mtl. 11. 10. 12. 

Umsatzsteuer viertelj. 11. - - 

Lohnsteuer 11. 10. 12. 

Einkommensteuer - - 12. 

Körperschaftsteuer - - 12. 

Getränkesteuer 11. 10. 12. 

Vergnügungsteuer 11. 10. 12. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

14. 15. * 15. 

Gewerbesteuer - 15.* - 

Grundsteuer - 15.* - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

- 18.* - 

SV-Beitragsnachweis 25. 25. 26. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 27. 29. 28. 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-
den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

» Das Wort Gesetzgebungs-

verfahren zeigt die Problematik 

zutreffend: Verfahren.« 

Erhard Blanck 

 

» Nichts anderes ist so schwer 

und so weitgreifend mit Fehlern 

belastet wie Gesetze.« 

Michel de Montaigne 
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Bundesrat blockiert Steuererleichterungen 

Überraschend hat der Bundesrat beide aktuellen Steuergesetze 
mit Vereinfachungs- und Erleichterungsregelungen abgelehnt. 

In der letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause am 
8. Juli 2011 hat der Bundesrat ganz überraschend sowohl dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 als auch dem Gesetz zur steuer-
lichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an 
Wohngebäuden die Zustimmung verweigert. Im Fall des Steuerver-
einfachungsgesetzes 2011  kam der Widerstand der Länder zwar 
nicht ohne Vorwarnung, allerdings waren alle Beteiligten davon 
ausgegangen, dass der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anru-
fen würde. Vorerst stecken nun beide Gesetze in einer Sackgasse. 

Ärgerlich ist diese unerwartete Wendung vor allem für Unterneh-
mer, denn mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 sollte ab 
dem 1. Juli 2011 die Signaturpflicht für elektronische Rechnungen 
gestrichen werden. Das Bundesfinanzministerium hat zwar ange-
deutet, dass die rückwirkende Änderung in jedem Fall umgesetzt 
werden soll, doch nun kann es noch Monate dauern, bis eine solide 
gesetzliche Grundlage dafür existiert. Angesichts der enormen fi-
nanziellen Risiken bei einer möglichen Versagung des Vorsteuerab-
zugs sollten Sie daher noch keinen Gebrauch von der Erleichterung 
machen, solange nicht sicher 
ist, dass sie in dieser Form 
auch Geltung haben wird. 

Andere rückwirkende Ände-
rungen im Gesetz betreffen 
die Einkommensteuer. Hier 
bleibt allerdings noch etwas 
Zeit, denn diese Änderungen 
würden größtenteils erst 
nächstes Jahr eine Rolle spielen, weil erst dann die Steuerveranla-
gung für 2011 erfolgt. Lediglich die Anhebung des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags von 920 Euro auf 1.000 Euro sollte nach dem Gesetz 
bereits in diesem Jahr beim Lohnsteuerabzug für den Dezember 
berücksichtigt werden. Soll es dabei bleiben, muss sich der Ge-
setzgeber also beeilen, damit eine rechtzeitige technische Umset-
zung noch möglich ist. 

Auch bei der steuerlichen Förderung für eine energetische Wohn-
gebäudesanierung herrscht nun wieder Unsicherheit: Ursprünglich 
sollte die Förderung erst am 1. Januar 2012 in Kraft treten, doch 
der Bundestag hatte den Termin vorgezogen. Damit wären dann 
auch bereits begonnene Sanierungsmaßnahmen gefördert worden, 
sofern der Beginn der Maßnahme nicht vor dem 6. Juni 2011 (Tag 
des Kabinettsbeschlusses) liegt. Immobilienbesitzer, die noch nicht 
mit Sanierungsmaßnahmen begonnen haben und trotzdem die För-
derung nutzen wollen, sollten also sicherheitshalber mit dem Bau-
antrag oder der Einreichung der Bauunterlagen noch etwas warten, 
bis auch hier die weitere Entwicklung des Vorhabens absehbar ist. 

Im Wesentlichen geht es den Bundesländern, die gegen die Geset-
ze gestimmt haben, ums Geld, aber auch andere Argumente spie-
len eine Rolle. Die Kritikpunkte der Opposition im Bundesrat haben 
wir hier für Sie zusammengestellt, denn daraus lässt sich ablesen, 
wo am ehesten Änderungen vorgenommen werden, um den Geset-
zesvorhaben doch noch zum Erfolg zu verhelfen: 

• Die Mehrheit der Bundesländer ist gegen die Einführung der 
Möglichkeit, die Steuererklärungen jeweils für zwei Jahre 
gemeinsam abzugeben. Allerdings ist die Begründung der Län-

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Ausschluss der Mitversicherung 
von Kindern verfassungsgemäß 

Kinder verheirateter Eltern erhalten keine 
beitragsfreien Familienversicherung in der 
gesetzlichen Krankenkasse, wenn der bes-
ser verdienende Elternteil privat versi-
chert ist. Die Kinder müssen dann eben-
falls privat versichert werden. Eine Ver-
fassungsbeschwerde gegen diese Regelung 
hat das Bundesverfassungsgericht nicht 
zur Entscheidung angenommen und damit 
ein Urteil aus dem Jahr 2003 bekräftigt, 
in dem es die Regelung bereits für verfas-
sungsgemäß hielt. Die Benachteiligung 
gegenüber unverheirateten Paaren hält 
das Gericht für vertretbar, weil eine ent-
sprechende Regelung für unverheiratete 
Eltern für die Krankenkassen nicht hand-
habbar wäre, die sonst ständig prüfen 
müssten, ob eine Lebensgemeinschaft 
zwischen den Eltern noch oder wieder be-
steht. Außerdem sei der Ausschluss der 
Familienversicherung der Kinder durch die 
steuerliche Berücksichtigung der Kranken-
versicherungsbeiträgen der Kinder hinrei-
chend ausgeglichen, meint das Gericht. 

 

Stichtagsregelung beim 
Elterngeld ist zulässig 

Die Stichtagsregelung beim Elterngeld, 
nach der das Elterngeld erst für ab dem 1. 
Januar 2007 geborene Kinder gezahlt 
wird, ist verfassungsgemäß. Das Bundes-
verfassungsgericht hat die Verfassungsbe-
schwerden zweiter Mütter, deren Kinder 
jeweils kurz vor dem Stichtag geboren 
wurden, nicht zur Entscheidung ange-
nommen, da vor dem Elterngeld schließ-
lich Anspruch auf Erziehungsgeld bestand, 
auch wenn diese beiden Mütter wegen ih-
res zu hohen Einkommens lediglich beim 
Elterngeld eine Zahlung erhalten hätten. 

 

Berücksichtigung der Elternzeit 
bei Berechnung des Elterngeldes 

Bei der Berechnung des durchschnittli-
chen Einkommens für das Elterngeld wer-
den zwar Zeiträume mit Elterngeldbezug 
nicht mit einbezogen, wohl aber Eltern-
zeit, in der kein Elterngeld gezahlt wird 
und in der der Elternteil damit in der Re-
gel ohne Einkommen ist. Die Verfassungs-
beschwerde einer Mutter, die Elterngeld 
auf der Grundlage ihres alten Einkommens 
haben wollte, hat das Bundesverfassungs-
gericht nicht zur Entscheidung angenom-
men, weil die Regelung so verfassungs-
rechtlich zulässig sei. 
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der für ihre ablehnende Haltung etwas widersprüchlich: Einer-
seits fürchten sie dadurch höhere Bürokratiekosten in der von 
den Ländern getragenen Finanzverwaltung, andererseits argu-
mentieren sie, diese Möglichkeit würde ohnehin nur von weni-
gen Steuerzahlern genutzt, weil der Großteil der Berechtigten 
eine Erstattung erwartet und daher auch weiterhin die Steuer-
erklärung jährlich abgeben würde. 

• Ebenfalls schon länger bekannt ist die Ablehnung der Länder 
gegen die Einführung  einer Bagatellgrenze bei der verbindli-
chen Auskunft. Die Länder wollen hier nicht auf die Gebühren-
einnahmen von bis zu 191 Euro pro Fall verzichten. 

• Schließlich wollten die Bundesländer im Steuervereinfachungs-
gesetz auch eine Anhebung des Behinderten-Pauschbetrags 
durchsetzen, der seit 1975 unverändert ist. Gleichzeitig sollte 
dessen Abgeltungswirkung auf alle krankheits-, pflege- und be-
hindertenbedingten Kosten ausgeweitet werden, wobei der 
Nachweis der tatsächlichen Kosten weiterhin möglich bleibt. 

• An der steuerlichen Förderung der Wohngebäudesanierung stört 
die Länder der zu erwartende Einnahmeausfall durch die höhe-
ren Abschreibungen und Sonderausgaben, der pro Jahr mehr als 
1,5 Mrd. Euro ausmacht, wovon die Länder 57,5 % zu schultern 
haben. Außerdem kritisieren die ablehnenden Länder, dass 
durch die Förderung über den Steuerabzug Spitzenverdiener 
mit hohem Steuersatz stärker gefördert werden als Immobili-
enbesitzer mit durchschnittlichem Einkommen. 

Wie es nun mit den Gesetzen weitergeht, ist noch völlig offen. Der 
Bundestag und die Bundesregierung haben nun die Möglichkeit, ih-
rerseits den Vermittlungsausschuss anzurufen, wenn sie die Geset-

zesvorhaben nicht beerdigen 
wollen. Dies ist die wahr-
scheinlichste Lösung. 

Eine andere Möglichkeit be-
steht darin, die unstrittigen 
Änderungen stattdessen in 
das nächste Steueränderungs-
gesetz aufzunehmen. So oder 
so werden aber bis zur Ver-

kündung eines fertigen Gesetzes noch mehrere Monate ins Land 
gehen, weil Bundestag und Bundesrat erst einmal bis Mitte Sep-
tember Sommerpause haben. � 

 

Anforderungen an eine Umsatzsteuerorganschaft 

Umsatzsteuerliche Organschaften müssen spätestens ab 2012 
die durch den Bundesfinanzhof verschärften Anforderungen an 
eine finanzielle Eingliederung erfüllen. 

Mit zwei Urteilen hat der Bundesfinanzhof im vergangenen Jahr 
die Anforderungen an eine umsatzsteuerliche Organschaft deutlich 
verschärft. Die Vorgaben aus diesen Urteilen hat das Bundesfi-
nanzministerium jetzt aufgegriffen und per Verwaltungsanweisung 
in die Umsatzsteuerrichtlinien aufgenommen. Gleichzeitig enthält 
das Schreiben des Ministeriums eine Übergangsregelung, sodass 
bestehenden Organschaften, die nicht die neuen Anforderungen 
erfüllen, noch Zeit für eine Anpassung bleibt. 

Der Vorteil einer umsatzsteuerlichen Organschaft ist, dass die Um-
sätze zwischen Gesellschaften, die zum Organkreis gehören, steu-

Immobilienkauf vom Exgatten 

Auf den Kauf einer Immobilie von nahen 
Verwandten fällt keine Grunderwerbsteu-
er an. Das gilt auch für den Kauf vom 
früheren Ehegatten im Rahmen der Ver-
mögensauseinandersetzung. Vereinbaren 
die Ehegatten im Rahmen der Vermögen-
sauseinandersetzung ein notariell beur-
kundetes Ankaufsrecht für den Miteigen-
tumsanteil des anderen Ehegatten, ist der 
spätere Kauf durch Ausübung des Vor-
kaufsrechts ebenfalls steuerfrei. Das gilt 
allerdings nur, wenn das Vorkaufsrecht 
gegenüber dem Ex ausgeübt wird. Nach 
dessen Tod ist der Kauf von den Erben 
nicht mehr steuerfrei möglich. 

 

Belegnachweis  bei einer inner-
gemeinschaftlichen Lieferung 

Ein CMR-Frachtbrief ist auch dann um-
satzsteuerlich als Versendungsbeleg anzu-
erkennen, wenn er nicht vom Auftragge-
ber des Frachtführers unterzeichnet ist. 
Mit dieser Entscheidung stellt sich der 
Bundesfinanzhof gegen die strengeren 
Formerfordernisse der Finanzverwaltung. 

 

Zivilprozesskosten als außerge-
wöhnliche Belastungen abziehbar 

Der Bundesfinanzhof hat in einem wichti-
gen Punkt seine Rechtsprechung grundle-
gend geändert: Die Kosten eines Zivilpro-
zesses sind jetzt als außergewöhnliche 
Belastung steuerlich abziehbar, soweit sie 
nicht von einer Rechtsschutzversicherung 
erstattet werden. Früher argumentierte 
der Bundesfinanzhof, die Kosten seien 
nicht zwangsläufig, da der Kläger schließ-
lich nicht zu einer Klage gezwungen sei, 
und der Beklagte könnte das Kostenrisiko 
durch ein sofortiges Anerkenntnis aus-
schließen. Dass diese Sichtweise etwas 
realitätsfremd ist, hat der Bundesfinanz-
hof jetzt eingesehen. Die neue Argumen-
tation lautet, dass jemand, der sein Recht 
durchsetzen will, nicht Selbstjustiz üben 
kann. In einem Verfassungsstaat muss er 
zwingend den Rechtsweg beschreiten, 
womit die Prozesskosten zwangsläufig 
entstehen. Eine Einschränkung macht der 
Bundesfinanzhof jedoch: Nur wenn die 
Prozessführung eine gewisse Aussicht auf 
Erfolg hat und damit nicht mutwillig er-
scheint, ist der Steuerabzug zulässig. Der 
vorsitzende Richter des Senats, der das 
neue Urteil gesprochen hat, hat in einem 
Kommentar dazu bereits darauf hingewie-
sen, dass sich diese Argumentation auch 
auf die Prozesskosten aus Verwaltungs-, 
Sozial- und Finanzgerichtsverfahren sowie 
aus Strafprozessen übertragen lässt. 
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erfrei sind. Außerdem werden alle Umsätze dem Organträger zu-
gerechnet, sodass nur für diese Gesellschaft eine Umsatzsteuerer-
klärung abzugeben ist. Allerdings verlangt das Gesetz für eine sol-
che Organschaft, dass die Organgesellschaft finanziell, wirtschaft-
lich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers ein-
gegliedert ist. Der Bundesfinanzhof interpretiert in seinen beiden 
Urteilen das Kriterium der finanziellen Eingliederung nun strenger. 

Diese finanzielle Eingliederung erfordert den Besitz der entschei-
denden Anteilsmehrheit, die es dem Organträger ermöglicht, 
durch Mehrheitsbeschlüsse seinen Willen in der Organgesellschaft 
durchzusetzen. Entsprechen die Stimmrechte der jeweiligen Betei-
ligung, ist die finanzielle Eingliederung also mit einer Beteiligung 
von mehr als 50 % gegeben, 
sofern der Gesellschaftsver-
trag nicht eine höhere quali-
fizierte Mehrheit vorsieht. 

Eine finanzielle Eingliederung 
setzt damit zwingend eine 
Beteiligung des Organträgers 
an der Organgesellschaft vo-
raus. Es ist jedoch ausrei-
chend, wenn die finanzielle Eingliederung mittelbar über eine un-
ternehmerisch oder nichtunternehmerisch tätige Tochtergesell-
schaft des Organträgers erfolgt. Diese Tochtergesellschaft wird 
dadurch allerdings nicht Bestandteil des Organkreises. 

Ist eine Kapital- oder Personengesellschaft nicht selbst an der Or-
gangesellschaft beteiligt, reicht es nun nicht mehr aus, dass nur 
ein oder mehrere Gesellschafter des Organträgers mit Stimmen-
mehrheit an der Organgesellschaft beteiligt sind. In diesem Fall ist 
keine der beiden Gesellschaften in das Gefüge des anderen Unter-
nehmens eingeordnet, sondern es handelt sich um gleich geordne-
te Schwestergesellschaften. 

Das gilt auch dann, wenn nur der Gesellschafter einer Personenge-
sellschaft, nicht aber die Gesellschaft selbst an einer Kapitalge-
sellschaft beteiligt ist, die als Organgesellschaft gelten soll. In die-
sem Fall gehört die Beteiligung zum Sonderbetriebsvermögen des 
Gesellschafters. Das Fehlen einer eigenen unmittelbaren oder mit-
telbaren Beteiligung des Organträgers an der Organgesellschaft 
kann auch nicht durch einen Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag ersetzt werden. 

Diese engere Auslegung der Beteiligungsvorgaben in allen offenen 
Fällen. Allerdings wird es für die Zurechnung von vor dem 1. Janu-
ar 2012 ausgeführten Umsätzen nicht beanstandet, wenn die am 
vermeintlichen Organkreis beteiligten Unternehmer übereinstim-
mend eine finanzielle Eingliederung annehmen. Es bleibt den be-
troffenen Gesellschaften also noch Zeit bis zum Jahresende, um 
entweder die Organschaft aufzulösen oder entsprechende Beteili-
gungsverhältnisse herzustellen. � 

 

Neue Entscheidungen zur Drei-Objekt-Grenze 

Der Bundesfinanzhof hat zwei neue Urteile zum gewerblichen 
Grundstückshandel gefällt. 

Beim Verkauf von Immobilien ist die Abgrenzung zwischen privater 
Vermögensverwaltung und gewerblichem Grundstückshandel nicht 
im Gesetz definiert, sondern stützt sich auf die Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs. Zwei neue Urteile machen es Immobilienbe-

Umzugskostenpauschalen 
werden erneut angehoben 

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr 
werden die Pausch- und Höchstbeträge 
für die steuerliche Anerkennung von Um-
zugskosten angehoben. Der Höchstbetrag 
für die Anerkennung umzugsbedingter Un-
terrichtskosten für ein Kind steigt auf 
1.617 Euro (+ 5 Euro). Die Pauschbeträge 
für sonstige Umzugsauslagen betragen zu-
künftig für Verheiratete 1.283 Euro (+ 4 
Euro) und für Ledige 641 Euro (+ 1 Euro). 
Für jede weitere Person mit Ausnahme 
des Ehegatten erhöhen sich die Pauschbe-
träge um 283 Euro statt 282 Euro. In der 
Regel werden die Beträge nur zum Jah-
reswechsel angepasst. Diese zweite Anhe-
bung gilt ab dem 1. August 2011, wobei 
entscheidend ist, wann der Umzug been-
det wird. 

 

Neuheit eines Wirtschaftsguts 

Die Investitionszulage gibt es nur für neue 
Wirtschaftsgüter. Doch selbst ein unge-
brauchtes Wirtschaftsgut gilt nicht mehr 
als neu, wenn es bereits zum Anlagever-
mögen eines anderen Unternehmens ge-
hört hat. Das Wirtschaftsgut verbleibt 
aber im Umlaufvermögen, wenn sich die 
beabsichtigte Veräußerung hinzieht und 
der Gegenstand in dieser Zeit verschiede-
nen Interessenten gezeigt wird. Auch eine 
teilweise Ingebrauchnahme während die-
ser Zeit ist unschädlich, solange das Wirt-
schaftsgut nicht zumindest einen seiner 
Zwecke erfüllt. Im Fall einer Werkzeug-
maschine gilt daher, dass sie nicht bereits 
durch einen Leerlaufbetrieb in Gebrauch 
genommen wird, sondern erst dadurch, 
dass mit ihr Gegenstände bearbeitet wer-
den, entschied der Bundesfinanzhof.  

 

Vorsteuerabzug aus innerge-
meinschaftlichen Erwerben 

In der Regel kann ein Käufer die für den 
innergemeinschaftlichen Erwerb geschul-
dete Umsatzsteuer als Vorsteuer abzie-
hen, wenn er den Gegenstand für sein Un-
ternehmen bezieht und zur Ausführung 
von Umsätzen verwendet, die den Vor-
steuerabzug nicht ausschließen. Das gilt 
allerdings nicht, wenn er gegenüber dem 
Lieferer die von einem anderen EU-
Mitgliedstaat erteilte UStIdNr verwendet, 
weil der innergemeinschaftliche Erwerb 
dann als im Gebiet dieses Mitgliedstaates  
bewirkt gilt. Diese Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs hat die Finanzverwaltung 
jetzt in die Umsatzsteuerrichtlinien über-
nommen. 

 



 5

sitzern ebenso wie Steuerexperten wieder einmal ein bisschen 
schwerer, die Grenze klar zu erkennen. 

Zur Erinnerung: Sobald ein gewerblicher Grundstückshandel fest-
gestellt wird, unterliegen die Einkünfte aus den Immobilienge-
schäften unabhängig vom Ablauf der Spekulationsfrist in jedem 
Fall der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer. Daher hat 
der Bundesfinanzhof die Drei-Objekt-Grenze definiert, nach der 
ein gewerblicher Grundstückshandel dann vorliegt, wenn innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren mehr als drei Objekte verkauft 
werden, deren Kauf, Herstellung oder Modernisierung ebenfalls 
nicht länger als fünf Jahre zurück liegt. 

Weil aber keine klare gesetzliche Regelung existiert, ist die aus 
der Rechtsprechung entwickelte Drei-Objekt-Grenze nur eine 
Daumenregel: Der Bundesfinanzhof hat auch schon beim Verkauf 
von nicht mehr als drei Objekten im Einzelfall gewerblichen 

Grundstückshandel ange-
nommen, und ebenso, wenn 
die 5-Jahres-Frist bereits 
überschritten war. 

Als sei das Leben noch nicht 
kompliziert genug, hat der 
Bundesfinanzhof die Steuer-
welt mit Urteilen zu zwei 
neuen Fallkonstellationen be-

glückt. Im ersten Fall, in dem die Drei-Objekt-Grenze eigentlich 
eingehalten wurde, sieht der Bundesfinanzhof dennoch einen ge-
werblichen Grundstückshandel. In diesem Fall hat die Klägerin 
nämlich ein einzelnes Objekt zwei Monate nach Ablauf der 5-
Jahres-Frist verkauft, das aber gleichzeitig mit dem Kaufvertrag 
per Teilungserklärung in 25 separate Einheiten aufgeteilt wurde.  

Der zweite Fall legt noch eher eine Überschreitung der Drei-
Objekt-Grenze nahe, doch der Bundesfinanzhof meint, dass kein 
gewerblicher Grundstückshandel vorliegt, wenn ein ungeteiltes 
Grundstück mit fünf freistehenden Mehrfamilienhäusern verkauft 
wird. Trotz der fünf separaten Häuser gilt diese Immobilie wegen 
des einheitlichen Grundstücks als nur ein Objekt. 

Tatsächlich hat der Bundesfinanzhof bereits früher entschieden, 
dass ein einheitliches Grundstück immer nur ein Objekt darstellt, 
unabhängig davon, wie viele Gebäude darauf gebaut werden. Doch 
auch hier ist wieder Vorsicht geboten, und zwar gleich in doppel-
ter Hinsicht: Diese Regel gilt nicht für zusammengelegte Grund-
stücke. Man kann also nicht durch Vereinigung mehrerer Grund-
stücke oder allgemein mehrerer Immobilienanteile die Drei-
Objekt-Grenze unterschreiten. Außerdem ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis beim Bundesfinanzhof ein Fall landet, in dem auf einem 
Grundstück so viele Häuser stehen, dass der Bundesfinanzhof 
trotzdem einen gewerblichen Grundstückshandel feststellen wird. 
Das neue Urteil ist also erst einmal nur ein garantierter Freibrief 
für ungeteilte  Grundstücke mit bis zu fünf Häusern. � 

 

Antragsveranlagung hat keine Anlaufhemmung 

Die Steuererklärung muss bei der Antragsveranlagung inner-
halb von vier Jahren beim Finanzamt eingereicht werden. 

Das Steuerrecht unterscheidet bei der Einkommensteuerveranla-
gung zwischen Pflicht- und Antragsveranlagung. Grundsätzlich 
müssen zwar alle Steuerzahler eine Steuererklärung abgeben. Bei 

Finanzämter nehmen Rücksicht 
auf EHEC-geschädigte Landwirte 

Durch die EHEC-Epidemie sind bei vielen 
landwirtschaftlichen Betrieben beträcht-
liche Schäden entstanden, die zu erhebli-
chen finanziellen Belastungen führen. Da-
rauf hat das Finanzministerium in Baden-
Württemberg reagiert  und seine Finanz-
ämter angewiesen, auf die Betroffenen 
zumindest für einige Monate Rücksicht zu 
nehmen. Nachweislich unmittelbar und 
nicht unerheblich Betroffene können da-
her bis zum 31. Oktober 2011 unter Dar-
legung ihrer Verhältnisse Anträge auf 
Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt be-
reits fälligen oder fällig werdenden Steu-
ern sowie Anträge auf Anpassung der Vo-
rauszahlungen auf Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer stellen. Die Finanzämter 
werden diese Anträge in der Regel bewil-
ligen und auf Stundungszinsen verzichten. 
Vollstreckungsmaßnahmen und Säumnis-
zuschläge sollen den Betroffenen bis zu 
diesem Termin ebenfalls erspart bleiben. 

 

Rechenfehler in neuer 
Finanzamtssoftware 

Nach und nach stellen die Bundesländer 
ihre Finanzverwaltung auf ein neues 
Softwaresystem namens EOSS um. Die 
Software ist zwar schon seit mehreren 
Monaten im Einsatz, doch ein Program-
mierfehler in der Software zum Nachteil 
der Steuerzahler ist erst in den letzten 
Tagen entdeckt worden. Durch den Fehler 
werden zumindest bei elektronisch über-
mittelten Steuererklärungen die Vorsor-
geaufwendungen und Sonderausgaben 
nicht zugunsten des Steuerzahlers aufge-
rundet. Stattdessen schneidet die Soft-
ware die Cent-Beträge einfach ab, was je 
nach Fallkonstellation das steuerpflichtige 
Einkommen um einige Euro erhöht. Die 
betroffenen Steuerzahler können sich da-
gegen noch nicht einmal zur Wehr setzen, 
denn ein Einspruch wird nur dann bear-
beitet, wenn sich der Steuerbetrag um 
mindestens 10 Euro ändert. Dieser Betrag 
wird allerdings durch die Abrundungen al-
lein in keinem Fall erreicht. Nur Hessen, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
setzen derzeit noch die alte, richtig rech-
nende Software ein, und allein Nordrhein-
Westfalen will auch weiterhin an dieser 
Software festhalten. In allen anderen 
Bundesländer müssen die Steuerzahler auf 
eine möglichst schnelle Softwarekorrektur 
durch die Finanzverwaltung hoffen, die 
sich zu diesem Fehler bis jetzt noch nicht 
geäußert hat. Ein Termin für die Korrek-
tur steht also noch in den Sternen. 
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Arbeitnehmern, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wird 
aber eine Veranlagung in der Regel nur auf deren Antrag hin 
durchgeführt. Bisher war unklar, innerhalb welcher Frist Arbeit-
nehmer eine Steuererklärung abgeben und damit eine Antragsver-
anlagung durchführen lassen können, wenn sie sich eine Steuerer-
stattung versprechen. 

Im vergangenen Jahr hatte das Finanzgericht Baden-Württemberg 
entschieden, dass in diesem Fall nur die Festsetzungsfrist von vier 
Jahren greift, innerhalb der die Steuererklärung beim Finanzamt 
eingehen muss. Vor wenigen Monaten dann hat dasselbe Finanzge-
richt ein gegenteiliges Urteil gefällt und in einem anderen Fall 
festgelegt, dass auch bei einer Antragsveranlagung die Anlauf-
hemmung von drei Jahren gilt, sodass die Frist letztlich sieben 
Jahre beträgt. Andernfalls läge eine verfassungswidrige Ungleich-
behandlung vor zwischen Steuerpflichtigen, die verpflichtet sind, 
eine Steuererklärung abzugeben, und solchen, die nur auf ihren 
Antrag hin veranlagt werden, meinte das Gericht. 

Jetzt hat der Bundesfinanzhof im Revisionsverfahren gegen das 
erste der beiden Urteile entschieden und sich dabei der damaligen 
Ansicht des Finanzgerichts angeschlossen. Es gibt also nach diesem 
Urteil keine Anlaufhemmung bei der Antragsveranlagung. Die ver-
fassungsrechtlich gebotene Gleichbehandlung erstreckt sich nach 
Ansicht der Richter nur auf gleichartige Sachverhalte, und die lä-
gen bei der Antrags- im Gegensatz zur Pflichtveranlagung nicht vor. 

Auch gegen das zweite Urteil des Finanzgerichts ist die Revision 
beim Bundesfinanzhof anhängig, allerdings wird das Urteil hier 
wohl kaum anders ausfallen. Sollte nicht einer der Betroffenen 
noch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, werden die Finanz-
ämter also zukünftig mit Recht Steuererklärungen von Arbeitneh-
mern zurückweisen, die später als vier Jahre nach Ablauf des je-
weiligen Veranlagungszeitraums eingehen. � 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Berater und Mitarbeiter von  

MERGET + PARTNER 

 

 

 

 

Teilwertabschreibung 
auf Fondsanteile 

Das Urteil des Bundesfinanzhofs, dass 
Teilwertabschreibungen auf börsennotier-
te Aktien im Anlagevermögen grundsätz-
lich möglich sind, wendet die Finanzver-
waltung jetzt auch auf Anteile an Aktien-
fonds an. Voraussetzung ist jedoch, dass 
das Fondsvermögen zu mindestens 51 % 
aus börsennotierten Aktien besteht. Au-
ßerdem muss der Rücknahmepreis zum Bi-
lanzstichtag um mindestens 40 % oder an 
diesem und dem vorhergehenden Bilanz-
stichtag um mindestens 25 % unter die 
Anschaffungskosten gesunken sein, damit 
eine voraussichtlich dauernde Wertminde-
rung vorliegt. 

 

Digitale Lohn-Schnittstelle für 
die Lohnsteuer-Außenprüfung 

Um ihre Datenzugriffsrechte im Rahmen 
einer Lohnsteuer-Außenprüfung effizien-
ter nutzen zu können, hat sich die Fi-
nanzverwaltung einen neuen Standard 
ausgedacht - die Digitale Lohn-Schnitt-
stelle (DLS). Niemand ist verpflichtet, die 
Daten in diesem Format zu übergeben, al-
lerdings erhofft sich die Finanzverwaltung 
eine möglichst baldige und umfassende 
Verbreitung des Formats in den Lohnab-
rechnungsprogrammen. Die Nutzung des 
Formats ist durchaus auch im Interesse 
der Arbeitgeber, weil die Lohnsteuer-
Außenprüfung dann schneller und mit we-
niger Aufwand für den Betrieb abge-
schlossen werden kann. Natürlich brau-
chen Sie sich ohnehin um nichts zu küm-
mern, wenn Sie Ihre Lohnabrechnung 
durch uns erledigen lassen. 

 


